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ABSCHNITT A 2

A DIE JÜDISCHEN BÜRGER vON ZITTAU UND 
 IHRE GEMEINDE

Gründungsstatut der „Israelitischen Religionsgemeinde“ Zittau, 1905  1

Auszug aus den Daten der jüdischen 
Geschichte Zittaus
•   die erste registrierte jüdische Geburt:  

1870, Regina Bursch

•  Gründung der liberalen „Israelitischen Kultusgemeinde“ 
1880, Anerkennung 1885

•  Das erste datierbare Grab auf dem jüdischen Friedhof 
stammt aus dem Jahr 1888

•  die zu meist jüdischen Händler reisen wahrscheinlich aus 
Böhmen und Schlesien zur Leipziger Messe durch Zittau 
und können seit Ende der sechziger Jahre des  
19. Jh. in ganz Sachsen einen festen Wohnsitz erwerben

•  Errichtung eines Friedhofs 1887 an der Görlitzer Strasse, 
Bau und Einweihung der Synagoge 1906 in der Lessing-
straße

•  Mitgliederzahl: 1887 ca. 142 (einschl. Familienangehörige) 
1939: 98 (lt. Nürnberger RG), 1941: 24

•  bekannte jüdische Familien (Auswahl): Jacobi (Mo-
dehaus am Markt), Bursch (Modehaus am Markt), 
Lachmann (Kurzwaren, Bautzner Straße, Enkelin und 
Enkel leben in Südafrika bzw. USA), Keil (Hutgeschäft, 

Innere Weberstraße, Sohn † 2004 in Australien), Dr. 
Brinitzer (Arzt, Neffe lebt in Dresden), Gustav Fränckel 
(Fabrikant), Duneck (Handelsvertreter), Dr. Klieneberger 
(Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, eine Tochter 
lebt in Massachusetts/USA), Berta Hiller geb. Freund 
(Ehefrau von Gustav Hiller, Besitzer der Phänomenwer-
ke, 2 Enkeltöchter leben in Marburg bzw. in Tübingen)

•  1946 – erster Gedenkstein für die Opfer des Holocaust 
auf dem Gebiet der DDR, auf dem jüdischen Friedhof in 
Zittau – gestiftet durch Mordka Schwarz

•  Nach dem Holocaust gibt es noch einzelne jüdische Bür-
ger, aber die Gemeinde gilt als erloschen; die nächsten 
aktiven Gemeinden befinden sich in Liberec und Dresden

•  Stolpersteinverlegungen zur Erinnerung an ehemalige 
jüdische Bürger Zittaus:  
2005 für Lachmann / Bautzner Straße, 
Keil / Innere Weberstr., Elend / Reichenberger Str. 
2007 für Gückel / Nordstr. (in Anwesenheit der Tochter, 
Frau Sperlich †2007, Zittau), Dienstfertig / Mandauer 
Berg, Cohn, Adam / Külzufer, Brinitzer / Dr.-Brinitzer-Str. 
(in Anwesenheit des Neffen, Herrn Brinitzer, Dresden) 
2009 für Hann, Heller / Weinauallee (Hann (in Anwesen-
heit der Tochter von Ludwig Hann, Frau Chlupowa, Prag)
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Reklame in„Zittauer Nachrichten“, 1920-1938
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Reklame in„Zittauer Nachrichten“, 1920-1938
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Postkarte mit Synagoge  2

Erfassungsliste der NSDAP über Juden in Zittau, 1939  1

Schon lange waren uns die Tempel der Juden ein Dorn im Auge, sie mussten nun ihr Dasein und ihre Pforten schlie-ßen. Als gestern Nachmittag zwei De-tonationen ertönten, wussten wir, dass die „geheiligten  Stätten des auserwähl-ten Volkes“  durch Dynamitpatronen zerstört waren. Auf einem Scheiterhau-fen verbrannte dann die Menge die aus der Synagoge herausgeholten berüchtig-ten Talmudschriften. Die umliegenden Gebäude waren durch die Sprengung in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch der Tempel [Leichenhal-le] auf dem jüdischen Friedhof an der Grenze unserer Stadt musste sich eine sachgemäße Sprengung gefallen lassen“

               

Zittauer Nachrichten 11.11.1938

zerstörte Synagoge 2
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Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig

Eva Chlupova, Tochter von Vera u. Ludwig Hann mit Schülern   

im Hof der Betstube Theresienstadt im Mai 2009            

Stolpersteinverlegung im Juli 2007 für Elsa Gückel, der Mutter von Marianne Sperlich (re. am Rand, sitzend)   
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AUFGABENBLATT

Finde heraus, wann und woher die ersten jüdischen Siedler in die Oberlausitz kamen.

_____________________________________________________________________________________________________________

Nenne die beiden wichtigsten jüdischen Einrichtungen in Zittau und deren Standorte.

_____________________________________________________________________________________________________________

Untersuche, wie viele Jahre die Synagoge genutzt werden konnte.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Arbeite aus den Dokumenten die wichtigsten jüdischen Familienheraus und ordne deren Berufe zu.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Erkläre die Worte „Viertel“, „Halb“ und „Voll“ auf der Erfassungsliste von 1939.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Untersuche die Lebensverhältnisse von Juden im November 1938. Beschreibe die Ereignisse dieses Monats und 
deren Folgen.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Finde heraus, ob es heute noch Erinnerungsorte für jüdisches Leben in Zittau gibt.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Prüfe, von wem heute noch Nachfahren leben.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Benenne die nächst größere existierende jüdische Gemeinde.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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B DIE ZITTAUER SyNAGOGE

Postkarte - Innenansicht der Zittauer Synagoge, 1906 2

               

Zittauer Nachrichten 17.09.1906

Gestern Nachmittag wurde die in der 

Lessingstraße von der israelitischen Reli-

gionsgemeinde errichtete neue Synagoge 

feierlich eingeweiht und ihrer Bestim-

mung übergeben…Die Erschienenen 

versammelten sich zunächst  vor dem 

kleinen schmucken Gotteshause, das recht 

stimmungsvoll tief im Garten liegt…Die 

Tür wurde geöffnet und durch die Pforte 

über der in goldenen hebräischen Lettern 

der Spruch prangt „Dies ist das Tor dem 

Ewigen; Gerechte mögen hier eintreten“ 

schritt man in das vom elektrischen Licht 

durchflutete Innere des Gotteshauses, das 

in seiner vornehm gehaltenen Ausstattung 

einen ebenso freundlichen wie feierlichen 

Ausdruck machte… So ist Zittau um ein 

schönes öffentliches Gebäude reicher 

geworden. Zittauer Kunstsinn und Bürger-

fleiß haben in der verhältnismäßig kurzen 

Zeit von ungefähr acht Monaten ein Werk 

geschaffen, auf das die Bürgerschaft, ganz 

besonders aber die israelitische Religi-

onsgemeinde nur mit Freude und Stolz 

blicken kann.

Postkarte Synagoge, Lessingstraße 2
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Zerstörte Synagoge, 10.11.1938, Vormittag 2 Zerstörte Synagoge, 10.11.1938, Aufnahme innen 2  

Schon lange waren uns die Tempel der Juden ein Dorn im Auge, sie mussten nun ihr Dasein und ihre Pforten schlie-ßen. Als gestern Nachmittag zwei Deto-nationen ertönten, wussten wir, dass die „geheiligten  Stätten des auserwählten Volkes“  durch Dynamitpatronen zer-stört waren. Auf einem Scheiterhaufen verbrannte dann die Menge die aus der Synagoge herausgeholten berüchtigten Talmudschriften. Die umliegenden Gebäude waren durch die Sprengung in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch der Tempel [Leichenhal-le] auf dem jüdischen Friedhof an der Grenze unserer Stadt musste sich eine sachgemäße Sprengung gefallen lassen“

               

Zittauer Nachrichten 11.11.1938

Zeitzeugenbericht

(aus: „Jugendjahre in 2 Diktaturen“ Günter Rösch)

…es war Mittwoch und ich war auf dem 

Weg ins Stadtbad, als ein Schulfreund 

an mir vorbei rannte und rief „die 

Synagoge brennt“ Da ich nicht genau 

wusste, wo sich diese befand, rannte ich 

mit und als wir dort ankamen, stand 

bereits eine Menschenmenge auf der 

Straße und beobachtete stumm wie die 

Synagoge innen brannte. In diesem Feu-

erschein waren schattenhaft Menschen 

zu erkennen, ich nehme an, es waren 

Angehörige der jüdischen Gemeinde, 

die Gegenstände aus den Fenstern war-

fen. Wir beobachteten ebenfalls stumm 

dieses Schauspiel und ich kann mich 

nicht mehr an die leisen Kommentare 

der Umstehenden erinnern. Gejubelt 

hat niemand, aber auch nicht gelöscht, 

denn die Feuerwehr war weit und breit 

nicht zu sehen…
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AUFGABENBLATT
SEHT EUCH DIE BILDER AN UND LEST DIE TExTE!

Finde den Standort und das Erbauungsjahr der Zittauer Synagoge heraus.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Benenne Zeichen und Gegenstände aus der Synagoge.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Beschreibe die Entweihung der Zittauer Synagoge und stelle das Ereignis in Zusammenhang mit  

zeitgeschichtlichen Entwicklungen in Deutschland dar.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Vergleicht den Zeitzeugen- und den Zeitungsbericht, welche Absicht verfolgen die Autoren, was kann man an der 

genutzten Sprache entdecken, wo sind Unterschiede sichtbar?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Vergleich der Zeitungsmeldungen: Zwischen beiden Meldungen liegen 32 Jahre! 

Beschreibe die Veränderungen in der Zittauer Bevölkerung! Welche Ereignisse liegen zwischen beiden Meldungen?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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C DER JÜDISCHE FRIEDHOF vON ZITTAU

Als 1877 die ersten Juden nach Zittau kamen, versuchten sie 
sofort, einen Friedhof für ihre Verstorbenen einzurichten. 
Aber der Weg dahin war lang. Sie mussten erst eine eigene 
Gemeinde gründen. Das erlaubte man ihnen zunächst nicht.

Als sie 1886 die Israelitische Religionsgemeinde zu Zittau 
gegründet hatten, brauchten sie ein geeignetes Grundstück, 
das nicht zu teuer war. 

Sie fanden es am Stadtrand von Zittau an der Görlitzer 
Straße. Bis dahin wurden die Toten in Görlitz auf dem großen 
jüdischen Friedhof beerdigt.

Der jüdische Friedhof in Zittau wurde 1887 eingeweiht. 

Der Friedhof wurde in vier Felder (A, B, C, D) geteilt. Auf ei-
nem dieser Felder (D) wurden nur Kinder beerdigt. Die ältes-
ten Gräber befinden sich im hinteren Teil (C) des Friedhofes.

Auf dem Friedhof befand sich anfangs eine kleine Hütte, die 
zur Aufbahrung der Toten diente. Sie war so klein, dass nur 
der Rabbiner und die nächsten Angehörigen darin Platz fan-
den. Die Gemeinde war klein und hatte nur wenig Geld. 1905 
entstand eine größere Gemeinde, zu der neben Zittau auch 

die Amtshauptmannschaften Zittau und Löbau gehörten. 
Das entspricht den früheren Kreisen Zittau und Löbau und 
die Orte im heutigen Polen, z.B. Reichenau/Bogatynia.

1908 konnte man eine große Leichenhalle bauen. 

Die Leichenhalle wurde am 10. November 1938 durch die 
Nazis zerstört.

An diesem Tag wurden auch mehrere Gräber zerstört. 1942 
wurden alle Eisenteile von den Gräbern entfernt und für den 
Krieg eingeschmolzen. 

Nach dem Krieg wurde der jüdische Friedhof mehrmals 
geschändet: 1947,  in den siebziger und neunziger Jahren 
und 2003. Die Grabsteine wurden umgestoßen und zer-
schlagen. Seit 2003 gibt es die Initiative „Erinnerung und 
Versöhnung“, die zusammen mit der städtischen Dienst-
leistungsgesellschaft den Friedhof regelmäßig pflegt. Die 
Initiative bemüht sich durch Forschung zu einzelnen Gräbern 
und regelmäßige Führungen, diesen „guten Ort“ wieder ins 
Bewusstsein der Stadt und ihrer Bewohner zu bringen.

Modell der  Leichenhalle, gebaut von Architekturstudenten bei Prof. Tomlow (FH Zittau) im Besitz der Städtischen Museen Zittau  3
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AUFGABENBLATT
NACH DEM RUNDGANG ÜBER DEN JÜDISCHEN FRIEDHOF HABT IHR EUCH MIT DEM DATENMATERIAL ÜBER DEN 

JÜDISCHEN FRIEDHOF BESCHäFTIGT.

Finde Spuren der Zerstörung, dokumentiere diese.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Vergleiche diese Spuren mit dem Text über den Friedhof und ordne sie der Geschichte zu.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Erkläre den Hintergrund der Zerstörung der Leichenhalle und die Schändung einzelner Gräber.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Beschreibe die Form des Totengedenkens im Judentum.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Untersuche die Sterbedaten und finde das jüngste und das älteste Grab heraus.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Beschreibe einen besonderen Eindruck auf dem Friedhof.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Gib die Besonderheiten des Inhalts des hebräischen Textes auf beiden abgebildeten Grabsteinen wieder.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Prüfe die Übereinstimmung mit den Begräbnisvorschriften und benenne Unterschiede oder Abweichungen.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Begräbnisordnung des Friedhofes der Israelitischen Religionsgemeinde zu Zittau
von 1887 (gekürzte Fassung)

Bei der Abfassung der hiermit aufgestellten Begräbnis-Ord-
nung haben nachstehende Grundsätze den Vorstand geleitet: 
 
Die wahrhaft religiöse jüdische Sitte u. die ehrwürdigen 
uralten traditionellen Gebräuche zu befestigen u. ihnen den 
geeigneten Ausdruck zu geben. Dagegen alle im Laufe der 
Zeit ohne gesetzliche Basis eingeschlichenen Missbräuche zu 
beseitigen.

Die Vorsorge, dass erst nach festgestellter Überzeugung vom 
wirklichen Tode, die Beerdigung stattfindet. 
Die Achtung vor den Dahingeschiedenen u. die zarte Rück-
sicht für den Schmerz der Hinterbliebenen. 
Eine Gleichmäßigkeit der Beerdigung sämtlicher verstorbener 
Gemeindemitglieder herbeizuführen und festzustellen.

Die zweckentsprechende Unterhaltung des Friedhofes u. 
dessen Verschönerungsanlagen resp. deren notwendige 
Ergänzung u. Ausdehnung, wie auch die ordnungsgemäße 
Erhaltung der Gräber u. deren Leichensteine.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend haben wir nachste-
hendes Regulativ mit Genehmigung des Ausschusses unter 
Zuziehung des Vorstandes der Chebra Kaddischa entworfen 
u. festgestellt, u. glauben wir von dem Ordnungssinn unserer 
Gemeindemitglieder erwarten zu dürfen, dass die in diesem 
Regulativ enthaltenen Bestimmungen, wie sie allein einem 
heiligen u. würdigen Zwecke zu diesem bestimmt sind, auch 
die gebührende Beachtung finden werden.

§ 1  Von jedem eingetretenen Todesfalle innerhalb der Religi-
onsgemeinde, sowie von dem Einbringen einer auswärtigen 
Leiche ist dem Gemeindevorstande u. dem Vorsteher der 
Chebra-Kaddischa „Krankenpflege-Unterstützungs-Bestat-
tungsverein“ baldthunlichst Anzeige zu machen.

§ 2  Die Bewachung der Leiche, welche möglichst von jüdischen 
Personen zu bewerkstelligen ist, ferner das Waschen, 
Reinigen u. Bekleiden derselben, sowie alle Vorbereitungen 
bis zum Leichenbegängnis hat der gedachte Vorsteher der 
Chebrah- Kaddischa geräuschlos zu veranlassen. Zur Erle-
digung der den Leichenfrauen zugewiesenen Functionen 
öffentlich rechtlicher Art (Ausfertigung des Leichenbestat-
tungsscheines, Erstattung der Anzeige an die Obrigkeiten 
usw. zur Besichtigung der Leichen) wird einen obrigkeitlich 
angestellte u. verpflichtete Leichenfrau hinzugezogen.

§ 4  Die Beerdigung darf in der Regel nicht vor Ablauf des drit-
ten Tages nach dem eingetretenen Ableben stattfinden, 
nur ärztliche Vorschrift kann eine Ausnahme begründen.

§ 5  Die Leiche wird in einem einfachen, schmucklosen, schwarz 
gestrichenen Sarg gelegt u. auf  Verlangen der Leidtragen-
den in ihrer Gegenwart geschlossen. Nachdem der Sarg 
geschlossen, darf derselbe nicht mehr geöffnet werden.

§ 6  Bei dem Leichenzuge selbst schreitet der Gemeindediener 
in entsprechender Kleidung dem Leichenwagen voran; 
demselben unmittelbar folgen die männlichen Leidtra-
genden, geleitet vom Rabbiner, hinter welche sich dann 
die anderen Personen, welche, wenn möglich in schwarzer 

Kleidung u. mit schwarzen Hüten zu erscheinen haben, in 
geordnetem Zuge anschließen. Wenn die Beerdigung auf 
einen jüdischen Feiertag fällt, darf von Seiten der Gemein-
de-Mitglieder keine Wagenbegleitung stattfinden.

§7  Der Gemeinde-Kantor hat jede Leiche von Personen über ein 
Jahr alt zu Grabe zu geleiten, um die rituellen Vorschriften 
zu verrichten. Ebenso soll der Gemeinderabbiner in vollem 
Ornate jede Leiche von Personen über sechs Jahren bis zum 
Grabe begleiten u. daselbst die entsprechenden Gebete 
abhalten.

§ 9  Die Leichen von Kindern unter sechs Jahren werden nicht 
in dem Leichenwagen, sondern in einem Kutschwagen 
gefahren werden; Kinder unter einem Jahr können vom 
Gemeindediener getragen werden.

§ 10  Am Friedhofe angelangt, wird die Leiche durch die vom 
Vorsteher designierten Mitglieder in die Halle gebracht, 
woselbst die eingeführten Trauergebete gesprochen u. 
etwaige Predigt abgehalten wird. 
Dieselben Mitglieder (Die Betheiligung von Verwandten 
und Freunden ist gestattet) tragen den Sarg bis zum Gra-
be u. bewirken dessen Einsenkung ins Grab.

§ 11  Leichenreden in der Halle oder am Grabe, welche nur auf 
besonderen Wunsch der Leidtragenden gehalten werden, 
dürfen nur vom Gemeinderabbiner oder demjenigen, der 
hierzu vom Gemeindevorstand die Erlaubniß erhalten hat, 
gesprochen werden.

§ 12  Störungen während der am Grabe stattfindenden religiö-
sen Veranstaltungen werden wie Störungen des Gottes-
dienstes geahndet.

§ 13  Der Gottesacker wird als ein mit Ehrfurcht u. heiliger 
Scheu zu betretender Ort, jede profane Handlung darauf 
als Entweihung betrachtet. Es muß daher die Aufgabe des 
Vorstandes u. der Gesamtgemeinde sein, die Wohnungen 
der Toten heilig zu halten u. die Gemeindemitglieder zu 
veranlassen, die Gräber ihrer Angehörigen in angemesse-
ner Weise zu schmücken. 
Anpflanzungen von Bäumen u. Umgitterungen dürfen 
jedoch nur mit Erlaubniß des Vorstandes geschehen, der 
darüber zu wachen hat, dass solche in Übereinstimmung 
mit dem für den ganzen Friedhof innezuhaltenden Pläne 
stattfinden.

§ 14  Es soll darauf Bedacht genommen werden, daß ein Zu-
gang zu jedem Grabe stattfindet.

§ 15  Der Vorstand hat der gesetzlichen Bestimmung gemäß 
die Pflicht ein Buch anzulegen, in welches jedes Grab mit 
der laufenden Nummer, mit dem Namen des Beerdigten 
u. das Datum der Beerdigung genau verzeichnet wird.

§ 16  Jedes Grab muß von der betreffenden Familie mit einem 
Leichensteine versehen werden; diese dürfen jedoch nur 
mit Erlaubniß des Vorstandes u. in ungefährer Breitseite 
des Grabhügels gesetzt werden u. müssen auf der Rücksei-
te mit einer eingegrabenen laufenden Nummer versehen 
sein.
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§ 17  Die Inschriften unterliegen der Begutachtung des Vorstan-
des u. des Ortsrabbiners. Diesselben müssen auf der Vor-
derseite in hebräischer Sprache die Angaben des Namens, 
Todestages u. Jahres nach jüdischem Kalender enthalten. 
Eine deutsche Inschrift ist unter der hebräischen oder auf 
der Rückseite des Grabsteins gestattet.

§ 18  Allgemeine Grabstellen
Der Friedhof ist in vier Quartiere laut Zeichnung einget-
heilt u. werden mit A. B. C. u. D. bezeichnet. Die Beer-
digung der Erwachsenen beginnt auf dem Quartiere C, 
die der Kinder in drei verschiedenen Abtheilungen bis 
beendeten zwölften Jahre auf D.

§ 20  Tiefe der Gräber
Gräber für Erwachsenen sind im allgemeinen mindestens 
1,70 mtr., für Kinder je nach dem Alter des Kindes 1,15 – 
1,42 mtr. tief anzulegen. 
Die einzelnen Särge sollen bei den allgemeinen Granstel-
len mindestens 14 cm abstehen.

§ 22  Es ist gestattet die Halle, den Sarg u. das Grab mit 
Blumenschmuck, jedoch mit Ausschluß aller anderen Ver-
ziehrungen zu schmücken. Bei Militärbegräbnissen sind 
die üblichen Ehrenbezeugungen u. Militärausschmückun-
gen des Sarges, sowie Musikbegleitung etc. gestattet.

§ 23  In der Halle werden, nach dem Einsenken der Leiche, die 
Schlußgebete vom Kantor vorgetragen. Das Kaddisch-
Gebet wird von den Leidtragenden daselbst gesprochen.

Bilder zur Geschichte / Bedeutung

fehlende Eisenteile  2 zerstörter Grabstein  2

Standort der ehemaligen Leichenhalle  2
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Übersetzung aus dem Hebräischen:

Hier ist verborgen 
Der Herr Schmuel, Sohn des Herrn Schlomo [Freund] 
Er starb am 26. Adar 653 nach der kleinen Zählung (n.d.kl.Z.)    2

Übersetzung aus dem Hebräischen:

Hier liegt begraben 
Unsere Lehrer und guter Rabbiner Herr Schimschon 
Sohn des Herrn Schlomo Yehuda

Neubauer 
Mit anderen war er ein gerechter Lehrer und Dozent 
Für die Gemeinde Zittau 
Er wurde am 18. Elul 598 n.d.kl.Z. geboren 
 
Und stieg zum Himmel auf am 4. Tag im Ijar 664 n.d.kl.Z. 
Um vereinigt zu werden mit der Ewigkeit des gerechten –

G’’tes / IHWH

(dh.: um in die Ewigkeit des gerechten Gottes einzugehen / August 1838 - 
April 1904

(Trenner)

[hier liegt begraben]

Die tüchtige Frau, der Glanz ihres Gatten und ihrer Söhne 
Um zu vergelten Güte und Wahrhaftigkeit all ihre Tage 
Madamme Chava, Frau Neubauer. 
Sie wurde am 21 Kislev 609 n.d.kl. Z. geboren 
Sie starb am 9. Tag des Adar 666 n.d.kl.Z. 
Ihre Seele möge eingebunden sein in das Bündel des Lebens 
(„vergelten“ hier für sich dankbar erweisen November 1847 – Februar 1906) 


